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Norm

GehG 1956 §59b Abs4 idF 1992/873;

GehG 1956 §59b Abs4 idF 1994/016;

GehG 1956 §59b Abs4 idF 1995/043;

GehG 1956 §59b Abs5 idF 1994/665;

GehG 1956 §59b Abs6;

LDG 1984 §31;

SchOG 1962 §3 Abs1 idF 1971/234;

SchUG 1986 §62 Abs1 idF 1986/211;

SchUG 1986 §62 Abs1 idF 1993/514;

Rechtssatz

Vor dem Hintergrund des § 3 Abs. 1 SchOG kann es in Verbindung mit § 62 Abs. 1 SchUG keinem Zweifel unterliegen,

dass die Durchführung der Schülerberatung zu den sonstigen sich aus seiner lehramtlichen Stellung ergebenden

Obliegenheiten eines jeden Landeslehrers im Sinn des § 31 LDG 1984 (nur dieser Fall ist hier von Interesse) und damit

zu seinen Dienstp@ichten gehört. § 3 Abs. 1 SchOG räumt der Dienstbehörde (bzw. der Schulleitung) aber auch die

Möglichkeit ein, eine über diese allgemeine Dienstp@icht eines jeden Landeslehrers hinausgehende qualiCzierte

Schülerberatung (mit entsprechender Ausbildungsverp@ichtung und allenfalls auch bestimmten, von der allgemeinen

Schülerberatung nicht hinreichend abgedeckten Schwerpunkten) zu schaDen und mit deren Durchführung einzelne

Landeslehrer zu betrauen, wie dies auch im Beschwerdefall unbestritten geschehen ist, und damit den gesetzlichen

Auftrag nach § 3 Abs. 1 SchOG in dieser Weise (ergänzend) zu erfüllen. Eine gesetzliche Schranke ergibt sich jedenfalls

aus den Abs. 4 bis 6 des § 59b GehG 1956 (ein (qualiCzierter) Schülerberater pro Schule). Einen Rechtsanspruch auf

"Bestellung" zu einem solcherart qualiCzierten Schülerberater hat der Landeslehrer nicht; auch kommt weder den

Eltern noch den Schülern ein subjektives Recht auf Einrichtung einer solchen (qualiCzierten) Schülerberatung zu. (Im

Beschwerdefall ist § 59b Abs. 6 GehG 1956 nicht anzuwenden.)
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